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Stadt Traunstein Bebauunasolan "CamDus Chiemaau"

1. Anlass, Erforderlichkeit

Der Landkreis Traunstein plant in Kooperation mit der TH Rosenheim, der Handwerkskam-
mer für München und Oberbayern sowie der IHK Akademie Traunstein die Errichtung des
Campus Chiemgau. Ziel des Campus ist es, die Herausforderungen der Wirtschaft bel der
Aus- und Weiterbildung seiner Fachkräfte zu bündeln, Synergien zu nutzen und eine Ver-
netzung zwischen Handwerk, Industrie, Handel und Dienstieistungen bis hin zur akaderni-
schen Qualifizierung zu erreichen.

In modernen Veranstaitungsrãumiichkeiten mit Ubernachtungsmogiichkeiten für die Stu -

dierenden bzw. Aus- und Fortzubildenden werden optimale Voraussetzungen für die Aus-,
Fort- und Weiterbildung in den unterschiedlichsten Berufen geschaffen.

Gleichzeitig entsteht so die Chance, durch die Konversion der F!ächen em hochwertiges
Quartier in zentraler Stadtiage zu schaffen, das auch gut an das Stadtzentrum angebunden
1st.

Zur Sicherung einer geordneten städtebauiichen Entwickiung st es erlorderlich, hierzu ei-
nen Bebauungspian aufzustellen.

Die Planung entspricht der städtebaulichen Konzeption der Stadt Traunstein.

2. Flächennutzungsplan, Regional- und Landesplanung

Im Landesentwicklungsprogramm (LEP) sowie dem Regionaiplan für die Region 18 (RP 18)
sind insbesondere foigende Ziele genannt:

Traunstein 1st im LEP als Oberzentrum festgelegt. Damit st die Stadt besonders geeignet
zur Ansiediung regional bedeutsamer Bildungseinrichtungen der Aus- und Weiterbildung.

In den Siediungsgebieten sind die vorhandenen Potenziaie der Innenentwicklung mäg-
lichst vorrangig zu nutzen. (LEP 3.2 Z).

Die Zersiedelung der Landschaft soil vermieden werden. Neubauflächen sollen moglichst
in Anbindung an geeignete Siediungseinheiten ausgewiesen werden (LEP 3.3 G bzw. Z).

Das Plangebiet iiegt innerhaib des bebauten Bereiches in Traunstein. Die Planung basiert
auf einer geordneten baulichen Konzeption, die nicht zu einer Zersiedeiung der Landschaft
führt. Das Anbindegebot des LEP ist hier nicht einschlagig, da es sich nicht urn eine Neu -

baufläche handelt.

Die Siediungsentwicklung in der Region soil sich gem. RP 18 B 11.1 G an der Raumstruktur
orientieren und unter BerUcksichtigung der sozialen und wirtschaftiichen Bedingungen res-
sourcenschonend weitergefuhrt werden. Dabei sollen

¯ die neuen Flächen nur im notwendigen Umfang beansprucht werden,
¯ die weitere Siedlungsentwickiung an den vorhandenen und kostengunstig zu reali-

sierenden Infrastruktureinrichtungen ausgerichtet sein.

Die mit der Aufsteiiung des Bebauungspianes verbundene Siediungsentwickiung orientiert
sich an der vorhandenen Raumstruktur und führt diese ressourcenschonend weiter.
Gieichzeitig findet die Siedlungsentwicklung in einem Bereich statt, in dem die beste-
hende Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ausreichende Reserven besitzt.

Der Flächennutzungsplan der Stadt stelit die Fläche ais Gewerbegebiet sowie Fläche für
Bahnaniagen dar. 1-her ist die gepiante Verlegung der Güterhalienstra6e bereits dargesteilt.
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3. Verfahren

Der Bebauungsplan wird irn beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt, da es
sich hier urn elne Mal3nahme der InnenentwickIung handelt. Die Wiedernutzung elner
brachliegenden Fläche in innerörtlicher Lage steilt hierbei aus gesetzgeberischer Sicht den
Hauptanwendungsfall des § 13a BauGB dar.

Auch die ubrigen Voraussetzungen des § 13a BauGB liegen vor:
¯ die Grundflãche betragt weniger als 20.000 qrn
¯ durch den Bebauungsplan wird kein Vorhaben begrundet, das UVP pflichtig ist
¯ es besteht kein Anhaltspunkt für eine Beeintrachtigung von Natur 2000 Gebieten
¯ es besteht kein Anhaltspunkt dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung

oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 BIrn-
SchG zu beachten sind

In diesem Verfahren 1st die Erstellung eines Umweltberichtes und elner Umweltprufung
nicht erforderlich. Die relevanten Umweltbelange wurden dennoch ermittelt und im Rah -

men der planerischen Abwägung berucksichtigt. Die Eingriffsregelung nach BauGB ist nicht
anzuwenden.

4. Bestand und Planung

4.1 Bestand

4.1.1 Plangebiet und Umgebung

Das Plangebiet Iiegt westlich des Bahnhofes am Rand des Stadtzentrurns.

Planungsgruppe Strasser GmbH

Abb. 1: Auszug Flächennutzungsplan, QueUe: Stadt Traunstein
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Abb. 2: Plangebiet mit Umgebung, Queue: Bayernatlas

Die Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans wurden in der Vergangenheit
durch verschiedene Firmen gewerblich und nach den vorliegenden Informationeri zu kei-
nem Zeitpunkt für Bahnbetriebszwecke genutzt. Es fehit deshaib bereits an einer rechts-
wirksamen Widmung.

Injedem Fall sind auf den Grundstücken seitJahrzehnten keine Bahnbetriebsanlagen mehr
vorhanden und ist die Errichtung entsprechender Anlagen aufgrund der tatsächlichen Ver-
hltnisse im Plangebiet auf unabsehbare Zeit ausgeschlossen. Eine etwaige Widmung ware
nach der hierzu ergangenen Rechtsprechung jedenfalls funktionslos geworden (vgl.
BVerwG, Urt. v. 31.08.1995 - 7 A 19/94, Rn. 24).

Ausgehend davon, findet das Fachplanungsprivileg des § 38 BauGS hier keine Anwendung,
mit der Folge, dass die Stadt sich für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes
uneingeschrankt auf ihre kommunale Planungshoheit berufen kann.

Unabhangig davon wurde für einen gro3en Tell der Grundstücke bereits eine Freisteilung
von Bahnbetriebszwecken nach § 23 AEG festgestellt. Auch für die übrigen Grundstücke
hat die Stadt eine Freistellung beantragt. Aufgrund der fehlenden bzw. jedenfalls funkti-
onslos gewordenen Widmung wurde der Freistellungsantrag lediglich zur Kiarstellung ge-
stelit.

Der grol3te Tell der Flàchen ist bereits freigemacht.

Die Erschliel3ung erfolgt von der Güterhallenstr&3e, die derzeit Einbahnstral3e in West-Ost
Richtung ist, sowie der Gabeisberger Stra(3e. Durch die Lage am Bahnhof 1st der Standort
optimal an das ärtliche, regionale und überregionale OPNV-Netz angebunden. Auch die
Erreichbarkeit für Ful3ganger ist durch die vorhandene Bahnunterführung gut, der Zugang
zur Unterfuh rung ist barrierefrei.

Im Radverkehrskonzept der Stadt Traunstein liegt das Campusgelände an einer Hauptroute
und an einer Basisroute, so dass es auch gut in das örtliche und überörtliche Radwegenetz
eingebunden 1st.

Planungsgruppe Strasser GmbH
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Abb. 3: Radverkehrskonzept, grün: Hauptroute, rot: Baisroute, Queue: Stadt Traunstein

Die Umgebung 1st hinsichtlich der Nutzung, Struktur und Gebäudehöhe heterogen. Die
Vorbelastung des Plangebietes durch Lärm ist mal3geblich durch die Bahnlinie und den
Stral3enverkehrslärm geprägt.

Westlich grenzt Wohnbebauung an, im Norden Iiegt die Fläche des Annette -Kolb -Gymna-
siums, auf der Ost- und Südseite grenzen Bahnflächen an.

V

? 1 J>¯JV J/ f!Z
- .t ¯____'t4

- r-.- - :'
" ' '

: ,A' JA'A
- t

V

.

) V;r
Abb. 4:Luftbild mit Umgebung, Queue: Bayernatlas

Das Areal Iiegt im Verhältnis zur westlich angrenzenden Wohnbebauung sowie zur südlich
angrenzenden Au6eren Rosenheimer Stral3e deutlich tiefer.
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Abb. 5:Luftbild, Queller Bayernatlas

Für das Plangebiet !iegt kein Bebauungsplan vor. Das Gebiet liegt innerhaib des förmlich
festgelegten Sanierungsgebietes der StadtTraunstein.

Für das Plangebiet liegt kein Bebauungsplan vor. Das Gebiet liegt innerhaib des förmlich
festgelegten Sanierungsgebietes der Stadt Traunstein.

4.2 Bodenverunreinigungen

Das Plangebiet wurde aufgrund der früheren Nutzungen im Zuge der Konversion auf Bo -

denverunreinigungen untersucht. Hierzu liegen 2 Berichte des Ingenieurbüros für Bau- und
Umwelttechnik vor.

Für den Bereich nördlich der Güterhallenstra6e kommt der ,,Bericht zur erganzenden Bo -

denuntersuchung Güterhallenstral3e ehem. BayWa-Gelände" vom 05 .05.2022 zu folgenden
Ergebnissen:

Im Bereich der GüterhallenstraI3e F!. Nr. 795/2 in Traunstein ist der Neubau von
mehrstockigen Gebäuden für das Campus Chiemgau geplant. Nach den derzeitigen
Planungen wird unter dem gesamten Baugelande eine grol3e Tiefgarage entstehen.
In Teilbereichen wird somit eine Aushubgrube bis in eine Tiefe VOfl Ca. 7,0 m u. GOK
erstelit. Hieraus resultierend werden im Zuge der 8auma13nahme umfangreiche
Aushub- und Entsorgungsleistungen notwendig werden.

In Vorbereitung der AushubmaI3nahme erfolgte durch das unterzeichnende BUro
eine Erkundung mittels Schürfe und Sondierbohrungen.

Folgende wesentlichen Ergebnisse wurden hierbei im Hinblick auf entsorgungsrele-
vante Schadstoffe festgestellt und sind bei alien weiteren Planungsschritten zu be -

rucksichtigen:

Punktuell vorhandene PAK -Belastungen in unterschiedlicher HOhe (in der Regel
aufRC-Material und Auffullung beschränkt) Empfohlen wird eine vorauseilende Ent-
fernung der künstlichen Aufful/ungen - soweit für die Baugrube erforderlich - ggf.
auch im Zuge eines für die Baugrubenerste//ung erforderlichen Voraushubs. Em -

Planungsgruppe Strasser GmbH
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griffe in den anstehenden Boden s/nd dabei zunächst nicht vorgesehen. Diese Ar-
be/ten s/nd fachgutachter/ich engstandig zu begleiten. Das Ziel dieser Maf3nahme
1st gering belastete von höher be/asteten Bereichen feld- bzw. abschnittsweise zu
trennen. Dies wird im Einze/fal/ aufgrund der diffusen Belastung und fehienden ge-
ruch/ichen Auffalligkeiten n/cht mog/ich sein. Vorsorg/ich wird empfohlen, daher
aushubbegleitend K/einmieten aufzuhalden, die dann in Abschnitten von ca. 50 -

200 cbm zunachst auf die Leitparameter der Sanierung (PAK untergeordnet MKW
und Schwermetalle) im Original und Eluat untersucht werden. In Abhängigkeit der
festgeste/lten Belastungshohe werden sodann aus diesen Abschnitten groBere Hauf-
werke gebildet mit ähnlichem Be/astungsniveau.

¯ Belastungsschwerpunkt MKW-Verunreinigung (im SUdtei/ des Ge/andes, Bereich
ehema/ige Tankstel/e A/s eindeutiger Be/astungsschwerpunkt wird derzeit der Be -

reich der ehemaligen Tankste/le 'Schurf 3 (1GB f3J,) und RKS 3 (DAS)) eingestuft.
Eine Eingrenzung der Be/astung wird empfoh/en. H/er 1st derzeit mit einem ver-
gleichsweisen tiefen Aushub von mind. 3,0 m u. GOK auszugehen.

¯ Unterirdische Reste an a/ten Bautei/en, Fundamenten, Kanä/en und AuffU//ungen
Eindeutig be/egt durch Schurf G 6 (DAS) ist das punktuelle Vorhandensein von un-
terirdischen Bauteilen. Dieser Sachverhalt 1st bei den weiteren PlanungsmaBnah -

men zum Aushub zu berUcksichtlgen.

In diesem Zusammenhang wird auch auf den Befund aus Schurf S 9 (BG) hinge -

wiesen, da h/er asbesthaltiger Bauschutt im Aushubmaterial angetrofferi wurde. In
diesem Schurf wurde im Vergle/ch zu den Ubrigen Schürfen em deut/ich höherer
Ante/I an Ziegel- und weiteren Bauschutt festgeste//t.

Die genannten Einschränkungen so//ten in der Ausschreibung der Leistungen zum
Aushub entsprechend konfiguriert und berücksichtigt werden (Erstellung elnes ent-
sprechenden Aushub- und Dek/arationskonzeptes). Der Nachwe!se zur Eignung der
zu beauftragenden Fachfirmen so/Ite anhand der erforderlichen und im Zuge der
Ausschreibung vorzulegenden Belege Uberpruft werden.

Aufgrund der Tiefe der Baugrube wird mög/icherweise auch elne Grundwasserhal-
tung erforder/ich. Detail/nformationen liegen hierzu nicht vor. Nach aktuel/em
Kenntnisstand 1st jedoch die Erstel/ung von Grundwassermessstellen vorgesehen.
Eine Untersuchung von Proben im Vorgriff der Ausfuhrung aus diesen Grundwas-
sermessste/len wird empfohlen.

Die durchgefuhrten Untergrunduntersuchungen /iefern naturgemäB nur einen stich-
punktartigen Aufsch/uss bzg/. der ortlichen Gegebenheiten, sodass generel/ nicht
auszusch/ieBen 1st, dass im Zuge von Eingriffen in den Untergrund neue Erkennt-
nisse gewonnen werden, die elne Anpassung des MaI3nahmenkonzeptes erforder/ich
machen.

Aufgrund der geplanten umfangreichen Aushubmaf3nahmen wird eine Betrachtung
des Wirkungspfades Boden - Mensch an dieser Ste/le verzichtet

Für diesen Bereich sind die Arbeiten zur Altiastenbeseitigung derzeit im Gange.

Für den Bereich südlich der Güterhallenstral3e kommt der ,,Bericht zur erganzenden Bo -

denuntersuchung Güterhallenstral3e ehem. DB-Gelände südöstlich der Güterhaflenstrat3e"
vom 14.06.2022 zu folgenden Ergebnissen:

Im Bereich des ehemaligen ,,DB-Ge/ändes" öst/ich der Güterhallenstral3e in Traun-
ste/n 1st der Neubau von mehrstockigen Gebäuden mit T/efgaragen für das Campus
Chiemgau gep/ant. Hieraus result/erend werden im Zuge der Bauma/3nahme um -

fangreiche Aushub- und Entsorgungs/eistungen notwendig werden. In Vorbereitung
der AushubmaIinahme und zur abfa//rechtlichen Bewertung erfolgte durch das Un-

terzeichnende Büro e/ne Erkundung mitte/s Schürfe und Sondierbohrungen.

Fo/gende wesent/ichen Ergebnisse wurden hierbei im Hinb/ick auf entsorgungsre/e-
vante Schadstoffe festgestel/t und s/nd bei al/en weiteren Planungsschritten zu be -

rOcksichtigen:

Planungsgruppe Strasser GmbH
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Punktuell vorhandene PAK -Belastungen in unterschied/icher Höhe (in der
Regel auf Gleisschotter und Auffullung beschränkt) Es wird empfohlen im
Rahmen eines Voraushubes eine flächige Entfernung der künstlichen Auf-
fu//ungen durchzuführen. Eingriffe in den anstehenden natUrlichen Boden
sind dabei zunächst zu vermeiden. Das Ziel dieser MaBnahme 1st gering
belastete von höher belasteten Bereichen feld- bzw. abschnittsweise zu
trennen. Hauptaugenmerk 1st hierbei neben den ailgemeinen künstlichen
Auffüllungen v.a. auch auf Gleisschotter zu legen.

Dringend wird h/er eine Abklärung im Hinblick auf die Entsorgung und der
Moglichkeit einer Behand/ung zur Verminderung der Schadstoffbelastung
empfohlen.

Vorsorg/ich wird für die Auffüllungen daher empfohlen, aushubbegleitend
Kleinmieten aufzuhalden, die dann in Abschnitten von ca. 50 - 200 cbm zu-
nächst auf die Leitparameter der Sanierung (PAK untergeordnet MKW und
Schwermetalle) im Original und Eluat untersucht werden. In Abhangigkeit
der festgestellten BelastungshOhe werden sodann aus diesen Abschnitten
grol3ere Haufwerke mit ähnlichem Belastungsniveau gebildet.

¯ Unterirdische Reste an a/ten Bautellen, Fundamenten, Kanä/en und Auffü/-
/ungen Eindeutig be/egt durch die Schurferkundung 1st das punktue//e Vor-
handensein von unterirdischen Bauteilen sowie von Gleisschotter und tw.
auch von Gleisen und Bahnsch we//en. Gleise, Schotter und Bahnsch we//en
s/nd ebenfalls getrennt aufzunehmen und einer gesonderten Entsorgung
zuzuführen. Dieser Sach verhalt 1st be! den weiteren Planungsmaf3nahmen
zum Aushub (Voraushub) zu berUcksichtigen.

¯ Abschnitte mit erhöh ten organischen An tel/en (Oberboden)

Tel/we/se s/nd sowohi oberflächennah sowie auch unter Auffullungen alter
Oberboden o. vglb. vorhanden. Auch dieses Bodenmaterial 1st separat auf-
zunebmen und gesondert zu entsorgen.

Die genannten Einschränkungen so//ten in der Ausschreibung der Leistungen zum
Aushub entsprechend konfiguriert und berucksichtigt werden (Erste//ung eines ent-
sprechenden Aushub- und Dek/arationskonzeptes). Der Nachweise zur Eignung der
zu beauftragenden Fachfirmen so/Ite anhand der erforder/ichen und im Zuge der
Ausschreibung vorzu/egenden Be/ege überpruft werden.

Aufgrund der Tiefe der Baugrube wird moglicherweise auch eine Grundwasserhal-
tung erforderlich. Detai/informationen /iegen hierzu nicht vor. Nach aktuellem
Kenntn!sstand 1st jedoch die Erste/lung von Grundwassermessstel/en vorgesehen.
Elne Untersuchung von Proben aus diesen Grundwassermessste//en vor Baubeginn
wird empfohlen.

Die durchgeführten Untergrunduntersuchungen /iefern naturgemat3 nur elnen stich-
punktartigen Aufschluss bzgl. der ört/ichen Gegebenheiten, sodass generel/ nicht
auszusch/iel3en ist, dass im Zuge von Eingriffen in den Untergrund neue Erkennt-
nisse gewonnen werden, die elne Anpassung des MaBnahmenkonzeptes erforderlich
machen.

Aufgrund der gep/anten umfangreichen Aushubmaf3nahmen wird eine Betrachtung
des Wirkungspfades Boden - Mensch an dieser Ste/le verzichtet. Ebenfalls erfolgte
keine dezidierte Betrachtung des Wirkungspfades Boden -Gewässer, da von einer
hinreichend tiefen Aushubma/3nahme ausgegangen wird. Wie mit verb/eibendem
Boden vor Oft umgegangen wird, ist in Abhangigkeit der Ausfuhrungsp/anung ggf.
auch mit den zustandigen Fachbehörden zu bestimmen. Eine Beweissicherung wird
empfoh/en.

Sowelt im Umfeld der Baufläche Grundwassermessste//en vorhanden s/nd, wird eine
Beprobung auf umwe/trelevante Stoffe im Vorfe/d der BaumaBnahme empfoh/en.

Die Beseitigung der Altlasten erfolgt im Zuge der Bebauung.

Planungsgruppe Strasser GmbH
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4.2.1 Kampfmittel

Durch Kamiserv GmbH wurde anhand von Luftbildem die potentielle Kampfmittelbelastung
untersucht.

Die Auswertung mit Datum vom 15.04.2021 ergab Verdachtspunkte. Daher 1st eine syste-
matische Uberprufung des Geländes vor Beginn der erdeingreifenden Bauarbeiten erfor-
derlich. Hierzu enthält der Bebauungsplan einen Hinweis.

4.3 Planung

4.3.1 städtebauliches Konzept

Das städtebauliche Konzept sieht elne Bebauung vor, weiche die Ränder schlieBt mid eine
neue Raumkante zur Bahn ausbildet, gleichzeitig aber auch durchlässig st und einen grol3-
zügigen Zugang zur zentralen Campus Mitte ermoglicht.

Den städtebaulichen Auftakt von Norden kommend stelit am Gelenk Güterhallenstr./ Ga-
belsbergerstra6e em 6 -geschossiges Gebäude dar. Nach Westen bzw. SUden wird die Be -

bauung niedriger. Diese Gebäude sind nicht jeweils nur von einem Nutzer genutzt, sondern
werden gemischt genutzt. In den Gebäuden soilen Serninarräume, Werkstätten, Büros,
Technikräurne, Cafe! Mensa, eine Bibliothek sowie weitere Nutzungen entstehen.

Irn Südwesten des Geländes entsteht das Wohnheim mit 4 bzw. 5 Geschossen.

Irn Bereich der ehemaligen Güterhaile soil em Fahrradparkhaus entstehen. Die in diesem
Bereich ursprunglich vorgesehene Energiezentrale kann entfalien da das Campus Gelände
an die Fernwärme der Stadt Traunstein angeschiossen werden kann. Die Gebäude solien
je nach Lage 4-6 Vollgeschosse erhaiten, urn das erforderliche Raurnprogramm unterzu-
bringen, das Fahrradparkhaus soil 2 -geschossig errichtet werden.

Die Bebauung soil schrittweise in Bauabschnitten erfolgen.

Unter dem Gelände ist eine zentrale Tiefgarage gepiant, die von der Guterhallenstral3e im
Süden erschlossen werden soil.

Für das Wohnheim ist eine separate Tiefgarage gepiant, die von der neuen Wendeanlage
aus erschlossen wird.

Im Bereich der GabeisbergerstraBe entsteht em überdachter Fahrradparkpiatz in Ergän-
zung zum Fahrradparkhaus.

Die Güterhailenstral3e wird bis zum Westende des Geltungsbereiches in beide Richtungen
befahrbar und erhält am westiichen Ende des Geltungsbereiches eine Wendeaniage. Zwi-
schen der iahnstraBe und der Wendeaniage bleibt die Einbahnregeiung wie bisher beste -

hen. Die Stra3e wird an den Südrand des Geländes verlegt, urn Platz für eine zusammen-
hängende Bebauung und einen autofreien Campus zu schaffen. Parallel zur Stral3e ist em
FuI3- und Radweg vorgesehen. Das Gelände soil äffentiich zugangiich sein, dazu 1st es nicht
erforderlich, dass em äffentlicher Weg durch das Geiände gefuhrt wird.

Zusätziich untersucht die Stadt die MOglichkeit einer spateren Errichtung einer Fut3gänger-
und Fahrradbrücke über die Bahn, urn eine Alternative für die enge und unattraktive Un-
terführung unter der Bahn zu schaffen.

Der Freibereich in der Campusmitte soil als attraktiver und grol3zügiger Aufenthalts- und
Begegnungsbereich mit unterschiediich gestalteter Ausprägung und unterschiedlichen Cha-
rakter konzipiert werden. Im nördiichen Bereich ist der zentrale Zugang zu Gebäude ge -

plant, soil hier em eher platzartiger Charakter entstehen, im südlichen Bereich entsteht em
starker durchgrünter Bereich. Die Gestaltung wird durch Gelandemodeiiierungen erganzt
und unterstützt. Die Bodenbeiage soilen soweit wie mägiich wasserdurchiassig ausgefuhrt
werden.

Das Gesarntprojekt soil nachhaitig sein und hierzu insbesondere einen hohen energeti-
schen Standard mit niedrigem Energiebedarf umsetzen, vorwiegend regionale, nachwach-
sende und langiebige Baumaterialien nutzen, einen mogiichst hohen Anteii an Solarenergie
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nutzen sowie die Wärme aus erneuerbaren Energien erzeugen. Hierzu leistet auch der An -

schiuss an das städtische Fernwärrnenetz einen guten Beitrag.

Die Umsetzung der Planung erfolgt bauabschnittsweise, der Bebauungsplan setzt den Ge-
samtausbau des Geländes fest.

4.3.2 Art der baulichen Nutzung

Das Plangebiet ist als sonstiges Sondergebiet i. S. von § 11 BauNVO festgesetzt. Es hat
die Zweckbestimmung Campus Chiemgau. Zulassig sind Bildungseinrichtungen aller Art,
die dazugehörenden Büro- und Verwaltungseinrichtungen, Cafe und Mensa, elne öffentli-
che Bibliothek, das dem Campus dienende Wohnen (Wohnheim) sowie weitere dern Cam-
pus dienende Nutzungen.

Die Festsetzung als Sondergebiet 1st hier erforderlich und geeignet, die besondere Kombi -
nation der zulässigen Nutzungen zu erreichen. Das Baugebiet unterscheidet sich damit von
den Baugebieten nach den § 2 bis 10 BauNVO.

Die Schutzwurdigkeit des Sondergebietes entspricht aufgrund der vorgesehenen Nutzungs-
mischung der eines Mischgebietes.

Em am Rand des Geltungsbereiches gelegenes Grundstück ist als Fläche für Bahnanlagen
festgesetzt, da hier em Schutzabstand eines angrenzenden Oberleitungsmasten der Deut-
schen Bahn Iiegt.

4.3.3 MaB der baulichen Nutzung

Die Grundflãchenzahl ist mit 0,8 festgesetzt.

Die seitliche Wandhöhe ist differenziert festgesetzt: das Zentralgebäude ist mit 6 Vollge-
schossen das hächste Gebäude und der städtebauliche Auftakt zum Campus Areal. Das
Gebäude der Handwerkskammer an der Bahnlinie ist mit 5 Vollgeschossen festgesetzt, es
schirmt dadurch gleichzeitig die dahinterliegenden Bereiche vom Bahnlärrn ab. Das Lern-
gebãude an der Gabeisberger Stra6e hat 4 Vollgeschosse, urn den Ubergang zur angren-
zenden Wohnbebauung auszubilden. Das Wohngebaude hat 4 bzw. 5 Vollgeschosse. Die
hier angrenzende Wohnbebauung liegt deutlich höher als das Campusgelande, so dass
diese Hahenentwicklung städtebaulich vertraglich ist. Bezogen auf das Niveau der angren-
zenden Wohnbebauung entsteht eine 2 bzw. 3 -geschossige Bebauung.

4.3.4 Uberbaubare Grundstücksfläche

Die Baugrenzen sind so festgesetzt, dass em ausreichender Spielraum für die weitere Ge-
bäudeplanung verbleibt. Der Bebauungsplan bildet aber das Grundkonzept mit der freien
Campusmitte ab.

Im Bauraum entlang der GütehallenstraBe ist em Bereich festgesetzt, der erst ab dem 1.
Obergeschoss überbaubar ist. Das Erdgeschoss 1st in diesem Bereich von Bebauung frei-
zuhalten, urn die Zuströmung von Niederschlagswasser zu errnoglichen (vgl. Ziffer 5.3).

Für die Stellplãtze ist städtebaulich keine Festsetzung der Lage erforderlich.

Die Lage der Zufahrten zu den Tiefgaragen st festgesetzt, da deren Lage für die Beurtei -

lung der verkehrlichen Auswirkungen wichtig ist.

4.3.5 Verkehr

Im Bebauungsplan ist die verlegte Güterhallenstra6e als neue öffentliche Verkehrsfläche
festgesetzt. Die festgesetzte Verkehrsfläche beinhaltet auch einen straf3enbegleitenden
Ful3weg auf der Südseite der Stral3e, ohne dass die Unterteilung des Stral3enraurnes fest-
gesetzt wird. Auch auf der SUdseite der Gabelsberger Stral3e beinhaltet die festgesetzte
Verkehrsfläche eine Erweiterung, urn dort einen Fu6weg und Längsparkplätze errichten zu
kännen. Der Bebauungsplan setzt zusãtzlich 2 Zufahrten von der Stra6e auf das sUdlich
angrenzende Gelände der deutschen Bahn fest, urn die Zufahrt auf die Grundstucke zu
sichern.

Planungsgruppe Strasser GmbH
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Auf der Gabeisberger Stral3e sieht das Konzept einen Ful3gängeruberweg vor, eine weitere
Querungsmoglichkeit ist südlich der Einmundung der Güterhallenstral3e in die Gabeisberger
Stral3e geplarit, urn eine durchgehende Ful3wegeverbindung zu ermaglichen.

Die Stral3e wird im Bereich des Campus im 2 -Richtungsverkehr befahrbar sein, am Ende
dieses Bereiches ist eine Aufweitung für elnen Wendeplatz festgesetzt. Zwischen der .Jahn -

stra6e und dern Wendeplatz wird der Verkehr wie im Bestand im Einbahnverkehr gefuhrt.

InnerhaIb des Campus sind Ful3wegeverbindungen geplant, die nicht äffentiich sind, aber
von der Offentlichkeit benutzt werden dürfen. Diese müssen daher nicht irn Einzelnen fest-
gesetzt werden.

Der ruhende Verkehr wird in einer zentralen Tiefgarage untergebracht, welche eine Zufahrt
von der neuen Güterhallenstral3e bekommen wird. Tiefgaragen sind auch aul3erhalb der
überbaubaren Grundstücksflachen zulassig.

Für Radfahrer 1st an der Gabelsberger Stral3e eine überdachte Abstellanlage festgesetzt.
Geplant ist auch, in einem weiteren Bauabschnitt im Bereich der ehernaligen Güterhalle
em 2 -geschossiges Fahrradparkhaus zu errichten.

4.3.6 Technische Infrastruktur

Die Wärmeversorgung des Gelãndes soil durch die Stadt Traunstein mit Anschluss an das
Fernwärmenetz erfoigen.

Die äu3ere technische Erschliel3ung ist vorhanden und ist für den Bedarf des Campus aus-
reichend dimensioniert.

Zur Energieversorgung wird an der Nordwestecke an der Gabelsbergerstra6e elne neue
Trafostation errichtet.

Die Strom- und Wasserversorgung erfolgen über die Stadtwerke Traunstein.

Die Abwasserentsorgung erfolgt über die städtische Schmutzwasserkanalisation mit Be -

handlung in der städtischen Klaranlage.

Die Müllabfuhr erfolgt über den Landkreis Traunstein.

4.3.7 Bauliche Gestaltung

Detailliert:e Festsetzungen zur Gestaltung der Baukörper sind angesichts der in der Umge -

bung vorhandenen heterogenen Bebauung nicht erforderlich.

Die Stadt verzichtet hierauf auch ganz bewusst, urn einen ausreichenden Spielraurn für die
weitere Planung zu belassen.

4.3.8 Abstandsflächen

Es gelten die gesetzlichen Abstandsflchen der BayBO.

Lediglich an der Gabelsberger 5tra13e ist eine abweichende Festsetzung zur Tiefe der Ab-
standsfläche getroffen. Hier ist bei Ausnutzung der festgesetzten Höhe und der Baugrenze
eine VerkUrzung der Tiefe der Abstandsflächen zulässig. Dies 1st städtebaulich erforderlich,
urn an dieser Stelle das geplante Gebäude als städtebaulich markanten Punkt am Eingang
des Campusgelandes und am ,,Gelenk" GabeIsbergerstral3e/ Güterhallenstral3e in der ge-
planten Form errichten zu können.

Betroffen 1st hiervon das gegenuberliegende Grundstück des An nette-Koib -Gymnasiums.
Dieses hat auf der Südseite, also der dem Campusgelande zugewandten Seite, keine zur
Belichtung erforderlichen Fenster. Daher wird die Belichtung der Räume durch die Verkür-
zung der Abstandsflächen nicht beeinträchtigt. Insgesamt sind keine negativen Auswirkun-
gen auf das Schulgelände zu erwarten.
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43.9 Immissionsschutz

Schallschutz

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans "Campus Chiemgau" durch die Stadt
Traunstein wurde durch das Sachverstandigenburo "I-bock & Partner Sachverständige",
Am alteri Viehmarkt 5, 84028 Landshut mit Datum 20.12.2023 em schalltechriisches Gut -

achten ersteilt. Dabei wurden Schallausbreitungsberechnungen zur Prognose derjenigen
Lärmimmissionen durchgefuhrt, die im Geltungsbereich der Planung durch den StraBen-
verkehr auf der Gabeisberger StraI3e, der GUterhallenstral3e und der Aul3eren Rosenheimer
StraBe sowie durch den Schienenverkehr auf den Bahnstrecken Rosenheim - Salzburg,
Traunstein - Garching und Traunstein - Ruhpolding hervorgerufen werden. Die Berech-
nungen erfolgten nach den "Richtlinien für den Lãrmschutz an StraI3en - RLS -19" für den
Stra3enverkehr und nach der Richtlinie zur "Berechnung des Beurteilungspegels für Schie-
nenwege (Schall 03)" im Anhang der Verkehrslärmschutzverordnung für den Schienenver-
kehr. Die Berechriungen der Lärmimmissionen durch den äffentlichen StraI3enverkehr er-
foJgten dabel auf Grundlage derjenigen Verkehrsbelastung, die für die Au(3ere Rosenheimer
StraBe rn Verkehrsmengen -Atlas 2022 der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staats-
ministerium des Inneren, für Bau und Verkehr an den relevanten Zãhlstellennummern an -

gegeben ist, welche unter Berücksichtigung einer Verkehrszunahme für das Jahr 2030
hochgerechnet wurden. Für die Gabeisberger Stral3e sowie die Güterhallenstral3e erfolgten
die Berechnungen auf Grundlage zweier separater Erhebungen der Verkehrsbelastungen
zum einen durch Modus Consult Ulm GmbH für die Gabeisberger StraBe sowie durch die
T+T Verkehrsmanagement GmbH, weiche gem3 den Ergebnissen der verkehrstechni-
schen Untersuchung des Ingenieurbüros BPR Dr. Schäpertöris Consult GmbH & Co. KG
ebenfalls als Planungshorizont für das Jahr 2030 hochgerechnet wurden. Die Ergebnisse
der Lärmprognoseberechnungen sind im Anhang des Gutachtens in Form von Lärmbelas-
tungskarten enthalten.

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die in Anbetracht der innerhaib des Gel -
tungsbereichs vorgesehenen Nutzung zur Beurteilung herangezogenen Orientierungswerte
des Mischgebiets OWMI,Tag = 60 dB(A) bzw. OWMJ,Nacht = 50 dS(A) teils deutlich überschrit -

ten werden. Dabei können unmittelbar entlang der Güterhallenstral3e Uberschreitungen
der Orientierungswerte urn bis zu 11 dB(A) während der Tagzeit und urn bis zu 12 dB(A)
in der Nachtzeit auftreten. Demnach werden auch die Immissionsgrenzwerte der 16. BIm-
SchV IGWMI,Tag = 64 dB(A) bzw. IGWMI,Nacht = 54 dB(A), die der Gesetzgeber beim Neubau
und der wesentlichen Anderung von öffentlichen Verkehrswegen als zurnutbar und Kenn -

zeichen gesunder Wohnverhältnisse ansieht tagsuber urn bis zu 7 dB(A) und nachts urn bis
zu 8 dB(A) verletzt.

Nachdern aktive Schallschutzmat3nahrnen unter den vorliegenden Planungsrandbedingun-
gen (notwendige Hohenentwicklung aktiver Ma6nahmen, ErschlieBungssituation des Cam-
pus) zur Verbesserung der Geräuschsituation ausscheiden, wird zunächst eine lärrnabge-
wandte Grundrissorientierung alt derjenigen schutzbedurftigen Aufenthaltsrãume festge-
setzt, für die Immissionsgrenzwertüberschreitungen festzustellen sind, wobei zu Grunde
gelegt wird, dass in den besonders verlrrnten Teilbereichen in erster Baureihe zur Güter-
hallenstrat3e ausschlie6lich Nutzungen vorgesehen sind, die nachts keinen gegenüber der
Tagzeit erhöhten Schutzanspruch aufweisen, wie es bei Schlafräumen der Fall ware. Da
eine Festsetzung von larmabgewandten Grundrissen z. 1. nicht ausreichen könnte, muss
auch auf klassisch passiven Schallschutz in Form von Zwangsbeluftungsanlagen für alle
Aufenthaltsrãume sowohl der Campusgebaude als auch des Wohnheims in den relevanten
Bereichen zurückgegriffen werden.

Für das im Südwesten des Geltungsbereichs entstehende Wohnheim wird ergänzend fest-
gesetzt, dass alle AuBenwohnbereiche, die im Anschluss an Fassaden(abschnitte) zu liegen
kommen sollen, vor denen der Immissionsgrenzwert zur Tagzeit überschritten wird, durch
geeignete bauliche Mat3nahmen so abzuschirmen sind, dass der Immissionsgrenzwert für
em Mischgebiet IGWMI,yag = 64 dB(A) eingehalten wird.

In elnem weiteren Untersuchungsschritt wurden Prognoseberechnungen zur Ermittlung der
Lärmimmissionen durchgefuhrt, die rn Geltungsbereich des Bebauungsplans durch die
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Nutzung der Dreifachsporthalle im Norden der Gabelsberger Stra6e hervorgerufen werden.
Dabei wurde zum elnen der regu!äre Vereinssportbetrieb in der Halle wãhrend der abend -

lichen Ruhezeit von 20:00 bis 22:00 Uhr als schalltechnisch ungunstigste Variante des
Sportbetriebs sowie zum anderen em Veranstalturigsbetrieb in der ungunstigsten vollen
Nachtstunde zwischen 22:00 and 6:00 Uhr betrachtet. Die Berechnungen erfolgten nach
den Bestimmungen der 18. BImSchV auf Grundlage des im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens zur Errichtung der fraglichen Dreifachsporthalle aus dem Jahr 2016 durch die
hoock farny ingenieure angefertigten schalltechnischen Begutachtung. Die prognostizier-

ten Beurteilungspegel wurden mit den Orientierungswerten bzw. mit den gleichlautenden
Imrnissionsrichtwerten der 18. BImSchV für die Schutzbedürftigkeit elnes Mischgebiets
verglichen, urn zu uberpruferi, ob der Geltungsbereich der vorgesehenen Nutzungsart zu-
gefuhrt werden kann, ohne die Belange des Lärmimmissionsschutzes im Rahrnen der Baa-
leitplanung zu verletzen. Die Berechnungsergebnisse sind auffarbigen Lärmbelastungskar-

ten im Anhang des schalltechnischen Gutachtens dargesteilt. Das Gutachten kommt zu
dem Fazit, dass unter den gegebenen Voraussetzungen die städtebaulichen Schallschutz-
ziele vollumfariglich erfüllt werden und keine weiterführenden Festsetzungen zum Schutz
nea geplanter Nutzungen vor sportlarmbedingten Geräuschen erforderlich sind.

Zuletzt wurden Prognoseberechnungen zur Ermittlung der Lärmimmissionen durchgefuhrt,
die in der schutzbedurftigen Nachbarschaft des Geltungsbereichs des Bebauungsplans zurn
einen durch die Parkplatznutzung des Campus Chiemgau and zum anderen durch Liefer-
und Ladegeräusche sowie durch personenbezogene Geräusche hervorgerufen werden kön-
nen. Die prognostizierten Beurteilungspegel wurden mit den Orientierungswerten bzw. mit
den gleichlautenden Immissionsrichtwerten der TA Lärm in der schutzbedurftigen Nach-
barschaft verglichen, urn zu uberprufen, ob die Belange des Lärmimmissionschutzes im
Rahmen der Bauleitplanung an den schutzbedUrften Nutzungen der Nachbarschaft durch
den planungsbedingten Lärm verletzt werden kännen, wobei unterstellt wurde, dass allein
die Tiefgaragen nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) eine relevante Nutzung durch Bewohner des
Wohnheims genutzt werden, wodurch diese als der Wohnanlage zugehorig betrachtet war-
den. Das Gutachten kommt zu dem Fazit, dass die städtebaulichen Schallschutzziele you -
umfanglich erfullt werden können and keine Festsetzangen zurn Schutz der umliegenden
Nachbarschaft vor unzulssigen Lärrnimmissionen auf Ebene der Bauleitplanungen erfor-
derlich sind. Gegebenenfalls notwendige Ma6nahmen zur Einhaltung der Schallschutzan-
forderungen wie die zeitliche Festlegung von Lieferzeiten oder die maximalen Schalileis-
tungspegel von raumlufttechnischen Anlagen kännen aufVollzugsebene fach- und sachge-
recht festgelegt werden. Eine unzulässige Verlagerung von Schallschutzkonflikten auf die
Vollzugsebene kann jedoch auf Basis der Ergebnisse der Prognoseberechnungen ausge-
schiossen werden.

Zu den Auswirkungen warden durch das SachverstndigenbOro Hoock & Partner ergän-
zende Berechnungen durchgefuhrt. Im Ergebnis dieser Berechnungen war festzustellen,
dass es im direkten Vergleich zwischen Prognose-Nuilfall (ohne Errichtung der im Geltungs-
bereich geplariten Gebäude) and des Prognose-Planfalls (mit Errichtung der im Geltungs-
bereich geplariten Gebäude) an Immissionsorten der direkt gegenuberliegenden Wohnge-
bãude an derAul3eren Rosenheimer Stral3e sowie am Bahnhofsplatz und am Martin -Luther -

Platz durch die Reflexion des Schienenverkehrslärms an den Ostfassaden der geplanten
Gebãude Pegeierhohungen von bis zu 0,3 dB(A) auftreten können. Dabei ist festzustellen,
dass die durch die auf diese Reflexionen zurückzuführenden Beurteilungspegelanteile die
Schwellwerte zur Gesundheitsgefährdung deutlich unterschreiten.

PegelerhOhungen in dieser Gro3enordnung sind jedoch ausschliel3lich an den Immission-
sorten am Bahnhofsplatz sowie am Martin -Luther-Platz zu erwarten. An diesen Immission-
sorten wird zwar der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV überschritten, der Schwellwert
zur Gesundheitsgefahrdung (70 dB(A) tags and 60 dB(A) nachts) wird jedoch weder er-
reicht noch überschritten. Unter Beachtung der mehrfach gerichtlich besttigten "Bagatell-
grenze", also einer planungsbedingten Zunahme des öffentlichen Verkehrslärms urn weni-
ger als 1 dB(A) würde sich foiglich keine Notwendigkeit zur Festsetzung reflexionsrnin-
dernder Mal3nahmen ergeben
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An Immissionsorten im Bereich der Aul3eren Rosenheimer Stral3e 1st nach den Ergebnissen
der durch das Sachverständigenburo Hoock & Partner diesbezuglich durchgefUhrten Be -

rechnungen eine reflexionsbedingte Erhöhung der Beurteilungspegel urn bis zu 0,2 dB(A)
moglich. Da hier zur Nachtzeit bereits im Prognose-Nulifall eine Uberschreitung des ent-
sprechenden Schwellwerts zur Gesundheitsgefährdung von 60 dB(A) zu verzeichnen ist,
kommt es foiglich zu elner weiterfUhrenden Pegelerhohung rn bereits gesundheitsgefãhr-
denden Bereich.

UmaebunQslärmrichtlinie

Für den betreffenden Bereich existiert kein kommunaler Lärmaktionsplan, weshaib in der
schalltechnischen Begutachtung nicht weiter darauf eingegangen wurde.

Das für die Aufstellung eines bundesweiten LrmaktionspIanes für die Haupteisenbahnstre-
ckeri zustandige Eisenbahn-Bundesarnt (EBA) führt die Bahnstrecke 5703 im Abschnitt zwi-
schen km 49,9 und 54,5 im Stadtgebiet Traunstein in dem irn November 2023 vorgestell -

ten "Verzeichnis der noch zu bearbeitenden Lärmsanierungsbereiche" der Entwurfsfassung
des Lärmaktionsp!ans (Runde 4) auf, einen konkreten Lärmaktionsplan des EBA für den
Stadtbereich Traunstein gibt es folglich ebenso nicht. Mit Verweis auf die Priorisierungs-
kennziffer des Sanierungsabschnittes kann zudem nicht vorhergesagt werden, wanri und
weiche lärrnmindernden Ma6nahmen tatsächlich einmal umgesetzt werden.

Für den Bebauungsplan wurde jedoch in Zusammenarbeit mit dem Sachverstandigenbüro
Hoock & Partner aus Landshut em Schallschutzkonzept erarbeitet, durch weiches die im
Geltungsbereich entstehenden Nutzungen - unabhangig von ggf. später folgenden und
durch das EBA veranlassten lärmmindernden Mal3nahmen an der Queue oder auf dem Aus-
breitungsweg - vor unzurnutbaren oder gar schädlichen Verkehrslärmimmissionen ge-
schützt werden.

Die Planung steht somit nicht im Widerspruch mit einer bereits in die Wege geleiteten
Lärmaktionsplanung, sondern trägt durch die entstehende Abschirmwirkung sogar zu einer
Verbesserung der Schienenverkehrslärmsituation für die "dahinterliegenden" bestehenden
Wohngebäude an der Anton -Beilhack-Stral3e bei.

4.3.10 Grünordnung

Der Bebauungsplan enthãlt Festsetzungen zur Grunordnung auf den Grundstücksflãchen.
Hier sind Pflanzqualitaten sowie die Mindestanzahl der zu pflanzenden Gehölze festgesetzt.

Der Freibereich irn Zentrum des Campusgelandes 1st als ,,grüne Campusmitte" festgesetzt,
hier 1st em Mindestanteil von 40% der Fläche als Grünfläche auszubilden und mit Gehölzen
zu bepflanzen, so dass insgesamt eine attraktive Carnpusmitte entsteht, die eine hohe
Aufenthaltsqualität bietet.

Zum Bauantrag 1st em Freiflächengestaltungsplan erforderlich, der die Details darsteilt.
Hierdurch 1st insgesamt eine gute Durchgrunung und Freiraurnqualitat gesichert. Detail -

lierte Festsetzungen zur Grünordnung sind daher nicht erforderlich, eine genauere Planung
kann auf der nachfolgenden Planungsebene erfolgen.

Entlang der Westgrenze 1st eine Fläche zur Durchgrünung festgesetzt. Diese schafft einen
(Jbergangsbereich zur angrenzenden Wohnbebauung. Hier ist eine Bepflanzung mit Gehöl-
zen festgesetzt.

Für die Flachdächer ist eine Begrunung festgesetzt.

4.3.11 Nutzung Solarenergie

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB 1st bei der Aufstellung von Bebauungsplänen auch die Nut -

zung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie zu
berucksichtigen.
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Daher setzt der Bebauungsplan aus Grüriden des Klimaschutzes und zur verstãrkten Nut -

zung regenerativer Energien auf der Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB eine Solar-

pflicht für mindestens 50% der nutzbaren Dachflächen fest. Solarthermie und Solarener-
gie werden hierbei als gleichwertig betrachtet.

4.3.12 Niederschlagswasserbeseitigung

Die Bodenverhaltnisse wurden im Vorfeld der Planung untersucht. Hierzu Iiegt der ,,Geo-
technische Bericht Campus Chiemgau", Bericht Nr. AZ 21110 0299 vom 18.01.2023 erstellt
durch die Dipl.-Ing. Bernd Gebauer GmbH, Traunstein vor.

Dieser Bericht kommt zum Ergebnis, dass die unter den Auffüllböden anstehenden
Schmelzwasserschotter aufgrund ihrer guten Durchlassigkeit für eine Versickerung gut ge-
eignet sind. Soweit elne Versickerung erfolgen darf, ist von einem mittleren Sickerbeiwert
von Ks=8x104 auszugehen.

Der Grundwasserstand Iiegt mehr als 10 m unter Gelände.

Für die Versickerung ist von den folgenden Bemessungswasserstanderi MHGWcai. auszuge -

hen:

Baufeld Süd: 587,5 m üNN

Baufeld Nord: 586,40 m ÜNN

Diese vorlaufigen Werte sind im Zuge der Ausführungsplanung zu überprüfen und ggf.
fortzuschreiben.

Aufgrund der guten Sickerfahigkeit wird das Niederschlagswasser gesammelt und vor Ort
in offenen Mulden und Rigolen versickert werden. Die genaue Lage der Mulden und Rigolen
muss auf der Ebene des Bebauungsplanes nicht dargestellt bzw. festgesetzt werden, sie
wird im Rahmen eines Entwasserungskonzeptes auf der nachfolgenden Planungsebene
festgelegt, weiches mit den zustãndigen Behörden abgestimmt wird.

4.3.13 ErschUtterungen

Zur Untersuchung, ob aufgrund der Nähe zur Bahnlinie Schutzmal3nahmen var schädlichen
Umwelteinwirkungen durch Erschütterungen zu befürchten sind, wurde durch Hoock +
Partner em ,,Immissionsschutztechnisches Gutachten Erschütterungsschutz" erstelit.
Hierzu liegt der Bericht TS -6096-02 / 6096 -02_EO1 vom 09.03.2023 vor. Die Untersuchung
kommt zu folgenden Ergebnissen:

Zusammenfassend 1st festzustellen, dass im Inneren der geplanten Baukorper bei fach-
gerechter BauausfUhrurig in Massivbau we/se mit Betondecken oder Holzba/kendecken
- unter der Annahme einer gleichbleibenden Schwingungsausbreitung über das Plan -

gebiet und unter den während den Messungen var Ort gegebenen Bodenbedingungen
(alte Gleisanlagen unter der Deckschicht) - keine erheblichen Belastigungen durch Er-

schUtterungen bzw. durch sekundären Luftschall aufgrund des Schienenverkehrs auf
den angrenzenden Bahnstrecken zu erwarten sind.

Im Bebauungsplan sind keine weiteren Regelungen erforderlich.

5. Auswirkungen und Alternativen

5.1 Stadtbild

Der Campus Chiemgau wird das Stadtbild an dieser Stelle deutlich und nachhaltig verän-
dern. Die Veränderung wird von der Stadt aber im Verhaltnis zum bisherigen Erscheinungs-
bild der Flächen als sehr positiv angesehen.

Der Bebauungsplan wird in einem Bereich der Stadt aufgestellt, der aufgrund seiner Lage
am Bahnhof und zur Innenstadt für elne Nachverdichtung hervorragend geeignet 1st. Mit
dem Campus entsteht em völlig neues urbanes Quartier am Rand des Stadtzentrums. Die
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Stadt hat sich an dieser Steile bewusst für eine höhere Dichte als in der Urngebung ent-
schieden, da die Nachverdichtung rn Zuge einer Konversion em wichtiges städtebauiiches
Ziel darsteilt.

Mit der Offentlichen Zuganglichkeit und Nutzungen, die auch der Offentlichkeit zur VerfU-
gung stehen entsteht hier kein abgeschlossenes Geiände, sondern em zusätziicher attrak-
tiver Bereich in zentraler Lage, der alien Burgern offensteht.

Insgesamt 1st es städtebaulich richtig, an dieser Stelle einen stark verdichteten städtisch
geprägten Bereich zu entwickein, der auch die bestehende Nachbarschaft berucksichtigt.
Hierbei ist es grundsatzlich auch städtebauiich vertretbar, den Rahrnen der Umgebungs-
bebauung hinsichtlich Gröl3e und Höhe zu verlassen. Ziel der vorliegenden Bauleitpianung
1st es, die städtebauiiche Entwicklung so zu steuern, dass eine Weiterentwicklung des Ge-
andes im Sinne elner geordneten städtebaulichen Entwickiung erfoigt.

Das Konzept für das geplante Wohnheim im Ubergangsbereich zur angrenzenden Bebau-
ung an der Anton -Beilhack-Stra3e wurde so ersteilt, dass keine durchiaufende Bebauung
mit gieicher Höhe erfoigt, sondern eine Hohenstaffelung mit elnem Versatz urn 1 Geschoss.

Zwischen dem Geiände des Campus und der angrenzenden Anton -Beiihack-Stra6e besteht
em Höhenunterschied von rund 6,0 bis 7, m.

Die Bebauung an der Anton -Beiihack-Stra6e ist nicht homogen. Es handeit sich urn eine
Mischung aus Einfamiiienhäusern und Mehrfamilienhäusern.

Das Wohnheirn wird die angrenzende Wohnbebauung an der Anton -Beiihack-Stral3e urn bis
zu etwa 1,5 Geschosse uberragen. Dennoch liegt aber nach den von der Rechtsprechung
entwickeiten Kriterien keine erdrückende Wirkung vor. Aus Sicht der Stadt erzeugt eine
die Umgebung urn knapp elne Geschosshohe bzw. etwa 1,5 Geschosshähen Oberragende
Bebauung noch keine stadtebauiichen Spannungen, zurnal sich die neue Bebauung iedig-
lich auf eine Grundstücksseite beschränkt.

5.2 Verkehr

Zur Untersuchung der verkehriichen Auswirkungen wurde durch BPR Dr. Schäpert:ons Con -

suit GmbH & Co. KG, Traunstein das ,,Verkehrsgutachten für die verkehrliche Erschliel3ung
des Campus Berufliche Bildung Chierngau in Traunstein" mit Datum vom 26.10.2023 er-
steilt.

Das Gutachten kommt zu foigendem Fazit:

Aus verkehrlicher Sicht 1st der Standort des Campus Ge/andes in ful3/äufiger Nähe
zum Bahnhof Traunstein a/s ideal anzusehen. Die Lage hat positive Auswirkungen
auf em reduziertes MIV-Aufkommen im Umfeld des Campus Ge/andes und kann
langfristig durch die MaI3nahmen des vorhabenbezogenen Mobilitätskonzepts noch
weiter reduziert werden.

Die Ergebnisse des Verkehrsgutachtes zeigen auf, dass im Umfe/d des Campus Ge-
ländes Anpassungen im Verkehrsnetz erforderlich sind, hierzu zählen:

¯ Umgestaltung Knotenpunkt Wasserburger- / GüterhallenstraBe mit Licht-
zeichenanlage

¯ Verkehrlicheund bauliche Umgestaltung Knotenpunkt Jahnstraf3e / Chiem-
seestraf3e / AuI3ere Rosenheimer Stral3e / Rupertistraf3e

Eine Zunahme der Verkehrsbelastung 1st auf der Gabe/berger StraI3e (Ca. 204
Kfz/Tag) sowie der GuterhallenstraBe (plus ca. 294 Kfz/Tag) zu. Diese Zunahme 1st
in Anbetracht der heutigen Verkehrsbe/astung beider Straf3en eher marginal; wei-
tergehende Maf3nahmen s/nd nicht erforderlich.

Nach Inbetriebnahme des Campus Chiemgau 1st im Rahmen elner Evaluierung zu
prUfen, wie sich das Verkehrsaufkommen im Ziel- und Quel/verkehr entwickeft hat.
l-Iierzu s/nd Befragungen und Zählungen durchzuführen. Da die Parkplätze des Cam-
pus bewirtschaftet werden, kann es zu elner ungewol/ten Inanspruchnahme von
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öffentlichen Stellp/atzen in den angrenzenden Erschliel3ungs- und Anwohnerstral3en
kommen. Es wird empfohlen, im Umfeld des Campus die Inanspruchnahme von
unbewirtschafteten Stel/platzen zu beobach ten. Solite es zu einer re/evanten man -

spruchnahme durch die Nutzer des Campus kommen, 1st die Einrichtung des An -

wohnerparkens oder eine geeignete Anpassung in der Bewirtschaftung der Campus -

Parkplätze in Erwägung zu ziehen.
r
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Abb. 6: Neuverkehr aus Campusbereich, Queue: Verkehrsgutachten BPR Dr. Schäpertöns GmbH &

Co. KG

Neben dem Nachweis der Leistungsfähigkeit nach dem Verfahren nach HBS wurde zusãtz-
lich auch eine Simulation (PTV Vissim) durchgeführt, urn die gegenseitigen Beeinflussun-
gen riachvollziehen zu können. Die Simulationsergebnisse (Nachtrag 1 zurn Verkehrsgut-
achten) decken sich mit den rechnerischen Ergebnissen. Durch den Mehrverkehr aus dern
Campus verschlechtert sich zwar nominal die Leistungsfähigkeit an den Knotenpunkten in
einzelnen Knotenpunktstromen, eine ma6gebliche oder über einen langeren Zeitraurn an -

dauernde Verschlechterung im Verkehrsgeschehen ist nach den Ergebnissen der Simula-
tion nicht zu erwarten.

Die Stadt Traunstein folgt der Empfehlung des Gutachters, eine Lichtsignalanlage am Kno-
tenpunkt Guterhallenstr./ Wasserburger StraI3e einzurichten.

Festsetzungen im Bebauungsplan sind nicht erforderlich.

5.3 wild abflie8endes Oberflächenwasser

Zur Untersuchung, ob eine Gefahrdung durch Starkregen zu erwarten 1st und ob Schutz -

mai3nahmen erforderlich sind sowie ob sich der Abfluss durch das Vorhaben verändert
wurde durch cfLab GmbH eine Starkregenuntersuchung ersteilt. Diese Iiegt mit Datum vom
14.12.2023 sowie Ergãnzungsbericht vom 13.06.2024 vor und kommt zu folgenden Ergeb-
nissen:
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Für den Bebauungsplan Campus Chiemgau" in Traunstein und die zugehorigen P/a-
nungen für eine Verlegung der GUterha//enstral3e wurde im Rahmen des hydrauli-
schen Gutachtens vom 14.12.2023 die Oberflächenwassersituation untersucht.

Aufgrund von erforderlichen Umplanungen wurde auch die Ableiturigssituation des
Oberf/ächen wasserabflusses in den erforder/ichen Retentionsraum angepasst und
Uberarbeitet. Die neue angepasste Planung wurde hydrau/isch untersucht. Die dar-
aus hervorgehenden Nach we/se sowie die hydraul/schen Vorgaben für die Planung
s/nd im vorliegenden Ergänzungsberich t zusammengefasst.

Im Lastfal/ HQ1 0 treten auch in der beschriebenen angepassten Planung keine nach-
teiligen Auswirkungen für F/ächen Dritter oder bebaute Bereiche auf. Voraussetzung
hierfür ist, dass die beschriebenen MaI3nahmen eritsprechend den Vorgaben umge-
setzt werden. Dabei s/nd vor al/em auch die Vorgaben für den ZustrOmbereich zu
den Ein/aufschächten sowie für die Schachtabdeckungen (Gitterroste) einzuha/ten,
da eine Verk/ausung des Zu/aufbereichs den Retentionsraumausgleich unwirksam
macht.

Die angepasste Planung bewirkt, dass die maxima/en Wasserspiegellagen im Be-

reich der neuen Güterha/1enstra13e im untersuchten Lastfall HQ1 0 von bisher maxi-
mal 0,50 - 0,60 m auf maximal 0,25 m reduziert werden. Nach einer Vorabstim-
mung mit der Stadt Traunstein liegen die Werte damit in einem tolerierbaren Be-

reich. Die sicherheitsre/evanten Anforderungen an die beschriebenen Mal3nahmen
mUssen durch die zuständigen Fachp/aner bei Umsetzung der beschriebenen Ma/3 -

nahmen berücksichtigt werden.

Die mal3geb/ichen Wasserspiege//agen im Geltungsbereich s/nd im Erganzungsbe-
richt angegeben. Die Angaben beziehen sich auf den im P/anungszustand unter-
suchten Lastfal/ HQ1 00. Die Werte bleiben im Verg/eich zum Gutach ten vom
14.12.2023 unverändert.

Die Ergebnisse des vor/iegenden Gutachtens sind für eine Umsetzung der Planung
unter den beschriebenen Randbedingungen gü/tig. So//ten mal3gebliche Anderungen
an der beschriebenen Planung vorgenommen werden, müsste die angepasste P/a -

nungssituation ggf. nochma/ durch eine hydrau/ische Berechnung überprüft werden.

Al/e Empfeh/ungen und H/n we/se hinsichtlich der Hoch wassersicherheit der gep/an -

ten Gebäude sowie hinsicht/ich weiterer erforderlicher Nachweise im Bereich der
Entwasserungsp/anung b/e/ben wie im Gutachten vom 14.12.2023 beschrieben wei-
terhin bestehen.

Im Bebauungsplan 1st daher em Hinweis enthalten, dass auf dem Campusgelände die Aus-
bildung elnes Rückhaltevolumens von 345 cbm unterhaib elner Höhe von 597,09 m ÜNHN
erforderlich 1st. Damit dieses System funktionsfahig 1st, muss dieHohe des Anschlusspunk-
tes auf hächstens 597,09 m ÜNHN auf einer Breite von 1,0 m liegen.

Zusätzlich 1st eine ungehinderte Zuströmung von Niederschlagswasser vom Bahngelände
in Richtung Campusgelande aufrechtzuerhalten. Daher ist im festgesetzten Bereich keine
Anhebung des Geländes zulassig.

Damit 1st sichergestellt, dass im zugrunde gelegten Lastfall keine nachteiiigen Auswirkun-
gen auf die Abflusssituation zu erwarten sind und Dritte nicht nachteilig betroffen sind.

5.4 Alternativen

Eine Variante 1st die Nuilvariante, also die Beibehaltung des ursprunglichen Zustandes. Der
ursprungliche Zustand ist aber schon nicht mehr vorhanden, da bereits em Teil der Grund-
stücke freigemacht wurde und insofern bei der Beibehaltung des derzeitigen Zustandes
eine innerstädtische Brachflächen bestehen würden.

Denkbar ware in diesem Zusammenhang aber die grundsatzliche gewerbliche Weiternut-
zung der Flächen, wie es der Flachennutzungsplari vorsieht. Aufgrund der zentralen Lage
in der Stadt und der Umgebungsnutzung sowie der ungunstigen Erschliel3ung für eine ge-
werbliche Nutzung mit LKW ist dies aber kein Ziel der Stadtentwicklung.
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Grundsätzlich könnte hier auch em innenstadtnahes Wohnquartier entstehen. Durch die
Lage an der Bahnlinie, die nicht durch aktive Schallschutzmal3nahmen abgeschirmt werden
kann ist die Attraktivität als Wohnstandort aber deutlich eingeschränkt und es würden urn -

fangreiche Ma6nahmen zum Schallschutz nicht nur in der Nachtzeit erforderlich werden.

Gepruft wurde auch, ob es möglich ist, auf elne Tiefgarage zu verzichten. Prinzipiell bietet
der Standort durch die günstige OPNV Anbindung und die Einbindung in das Radverkehrs-
und Ful3wegenetz günstige Voraussetzungen, urn auf die PKW Nutzung zu verzichten. Den -

noch ergibt das Verkehrskonzept aufgrund des für die unterschiedlichen Personengruppen
zugrunde gelegten Modal -Split em Anteil von 29% des Wegeaufkommens mit dem MTV (=
PKW). Daraus errechnet das Verkehrsgutachten unter Berucksichtigung des Besetzungs -

grades 699 KFZ Fahrten pro Werktag. Tm Umfeld des Campus besteht in ful3lãufiger Ent-

fernung keine alternative Moglichkeit, diese Stellplatze unterzubringen. Es ist derzeit auch
keine Moglichkeit gegeben, em park -and -ride Konzept zu etablieren.

Geprüft wurde auch die Aufstellung des Bebauungsplanes als Vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan. Aus Sicht der Stadt 1st dies nicht erforderlich, da die Entwicklung des Standortes
ohnehin eng zwischen Stadt und Landkreis abgestimmt wird und es zur Sicherung der
städtebaulichen Ziele der Stadt nicht der zusätzlichen Instrumente des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes bedarf.

6. Eingriffsbilanzierung

Tm Verfahren nach § 13a BauGB 1st die Eingriffsregelung nach Baurecht nicht anzuwenden.

Artenschutzrechtliche Belange werden gesondert in Ziff. 7 aufgezeigt.

Schutzqebiete und Biotp

In der näheren Umgebung zum Geltungsbereich befinden sich keine amtlich kartierten Bi-
otope oder andere Schutzgebiete, daher 1st eine Beeintrachtigung der amtlich kartierten
Biotopflächen nicht zu erwarten.

7. Artenschutzrecht

Gem. § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 1st für Vorhaben nach den Vorschriften des BauGB im
Geltungsbereich eines Bebauungsplanes während der Planaufstellung (vgl. § 18 Abs. 1
BNatSchG, § la Abs. 3 BauGB) zu prufen, ob die artenschutzrechtlichen Verbote nach §
44 BNatSchG, insbesondere die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG, entgegen-
stehen (spezielle artenschutzrechtliche Prüfung - saP).

Bestand und Betroffenheit prüfrelevanter Arten

GemäI3 § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist es verboten:

1. wildlebenden Tieren der besonders geschutzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen
oder zu töten oder ihre Eritwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder
zu zerstören,

2. wildlebende Tiere der streng geschutzten Arten und der europäischen Vogelarten während der
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stö-
ren; eine erhebliche StOrung Iiegt vor, wenn sich durch die Storung der Erhaltungszustand der
lokalen Population elner Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschutzten Arten aus
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschQtzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigert oder zu zerstören.

Zur Prüfung, ob durch die Bauleitplanung artenschutzrechtliche Belange beeinträchtigt
werde und welche Mal3nahmen ggf. erforderlich sind, wurde durch Dr. Christof Manhart
eine spezielle artenschutzrechtliche Prufung erstelit. Hierzu liegt der Bericht vom
08.08.2022, ergänzt am 23.09.2022 vor.

Er kommt zu folgenden Ergebnissen:
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Für die Gruppe der Fledermäuse gehen durch den Gebäudeabriss Fortpflanzungs-
und Ruhestätten verloren, auch wenn die Nutzung nur in sehr geringen Urnfang
erfo/gt. In den Sommermonaten 1st eine Nutzung des BayWa Gebäudes nicht vo//ig
auszusch/1e13en. Zur Vermeidung des Verbotstatbestands der Schadigung von Fort-
pflanzungs - und Ruhestätten nach §44 Abs. 1 Nr. 3 s/nd konfliktvermeidende Ma13-
nahmen durchzufUhren.

In Absprache mit der UNB Traunstein wurde unter BerUcksichtigung der Maf3nah -

men zur Vermeidung das Gebäude an der Gabeisberger Stra/3e 1 bereits abgerissen.
Das ehemalige BayWa Gebäude befindet sich irn Abbruch und wurde gemal3 den
Vorgaben auf vorhandene F/edermäuse untersucht.

Im Eingriffsbereich befanden sich auf Basis der Strukturkartierung keine Gehölze,
die a/s Fortpflanzungs- und Ruhestätten für höh/en- oder halbhohlenbrütende Vo-
gelarten geeignet sind. Brutplatze bzw. Brutaktivität von gebaudebrütenden Vogel-

arten wurde nicht festgeste//t. Em Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 1st
für Arten dieser Gilde nicht gegeben.

Für Vogel mit saisonalen Brutplatzen s/nd Verbotstatbestände nach §44 Abs. 1 Nr.
1-3 insofern nicht gegeben, da der Gehölzbestand im Geltungsbereich a/s Fortpf/an-
zung- und Ruhestätten aufgrund der erheblichen StOrung für suboptima/ einge-
schätzt wird, bzw. gleichwertige oder besser geeignete Lebensräume im räumlichen
Zusammenhang vorhanden sind.

In Bezug auf die Reptilien wurde die Zauneidechse im Geltungsbereich nachgewie-
sen. Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach §44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG
s/nd umfangreiche konfliktverrneidende Mal3nahmen durchzuführen. Für die Umset-
zung des Projekts 1st die Beantragung elner Ausnahmegenehmigung bel der Höhe-
ren Naturschutzbehörde Oberbayern notig.

Bezüglich der Amphibien s/nd im Eingriffsbereich keine geeigneten Fortpflanzungs-
gewässer bzw. Uberwinterungshabitate vorhanden, die vorn Vorhaben betroffen
sein könn ten. Eine Verwirk/ichung von Verbotstatbeständen im Sinne des §44 Abs.
1 Nr. 1-3 BNatSchG 1st daher nicht gegeben.

Bezüg/ich der Insekten bzw. Gefäf3pflanzen s/nd keine artenschutzrechtlich relevan -

ten Arten aufgrund der fehienden Lebensraumbedingungen bzw. Standortverhält-
nisse zu erwarten.

Aufgrund der vorhandenen Zauneidechsen wurde eine artenschutzrechtliche Befreiung für
die Umsiedlung der Zauneidechsen beantragt und dieser mit Bescheid vom 30.01.2023
durch die Regierung von Oberbayern zugestimmt.

Zur mittlerweile abgeschlossenen Umsiedlung Iiegt der Bericht ,,Artenschutzrechtliche Be -

freiung für die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Zauneidechse (Lacerta
agilis) sowie für deren Fang und Umsiedlung vor Beseitigung von Kampfmittel-Altlasten im
Rahmen der Wiederbebauung des geplanten sog. Chiemgau -Campus, Stadt Traunstein,
Landkreis Traunstein - Umsiedelung der Zauneidechsen" mit Datum vom 18.06.2023 vor.

Insgesamt 1st sichergestellt, dass keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände be -

gründet werden. Tm Bebauungsplan sind die sich aus der saP ergebenden Mal3nahmen
festgesetzt, soweit diese nicht bereits umgesetzt sind oder ihre Einhaltung anderweitig
bereits gesichert ist.

8. Minimierungsmaf5nahmen

Tm Bebauungsplan sind Mal3nahmen zur Vermeidung und Verringerung von Eingriffen in
den Naturhaushalt und die Landschaft enthalten:

Schutzgut Mensch
¯ Schaffung einer Durchgrunung, die auch öffentlich erlebbar 1st
¯ Zentraler Campus Bereich mit hoher Aufenthaltsqualitãt auch für die Offentlichkeit

nutzbar
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¯ Hohenbegrenzung der geplanten Gebäude
¯ Campusbebauung schützt dahinterliegende Bebauung vor Lärm
¯ Festsetzungen zum Immissionsschutz
¯ Begrunung des Bereiches zwischen Campus und angrenzender Wohnbebauung mit

Gehöizen

Schutzciut Natur und Landschaft
¯ Nutzung einer Konversionsfläche mit einer geringen Biotopausstattung und geringen

Bedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt.
¯ Festsetzungen zur Grunordnung, wie zum Beispiel Mindestpflanzgebote standortge-

rechter und klimaverträglicher Bäume und Sträucher, Vorgaben zu Mindestqualitäten
und Mindestzahl
Begrenzung der Bodenversiegelung

Schutzgut Boden / Wasser
¯ Nutzung einer Konversionsfläche
¯ Begrenzung der Versiegelung
¯ Soweit möglich Reduzierung der versiegelten Flächen unter Verwendung sickerfähi-

ger offener Beläge, zum Beispiel im Bereich der Stellplatze.
¯ Festsetzung von Grünflächen
¯ Beseitigung von Bodenverunreinigungen
¯ Niederschlagswasserbeseitigung durch Versickerung vor Ort

Schutzgut Klima/Luft
¯ Nachnutzung eines Konversionsstandortes

Schutzciut Landschaftsbild
¯ Nachnutzung eines bereits bebauten Bereichs
¯ grünordnerische Festsetzungen zur Em- und Durchgrunung des Campus Areals
¯ Begrenzung der Hohenentwicklung der Gebãude

9. NachhaItgkeit

Gemä@ § 1 Abs. 5 BauGB soil eine städtebauliche Entwicklung im Sinne der Nachhaitigkeit
erfolgen, also insbesondere auch die Auswirkungen auf die künftigen Generationen be -

trachten. Die Pianung trägt dem Aspekt der Nachhaitigkeit dadurch Rechnung, dass hier
eine hochwertige Bebauung entwickelt wird, die trotz einer den heutigen Bedürfnissen an -

gemessenen baulichen Dichte, eine ausgewogene Freiraumstruktur wahrt und mit der Res -

source Boden so effizient wie maglich umgeht. Gleichzeitig sollen soweit wie mogiich re-
generative Energien genutzt werden und der Standort an das Fernwärmenetz angeschlos-
sen werden. Bereits die Innenentwicklung mit Nachverdichtung ist ais nachhaltige Stadt-
entwickiung zu betrachten.

Tra nst in,den 25. Okt 2024

1V.' .

.. ..........

Dr. Christian Hummer, Oberburgermeister
F\PROJEKTE\211O8_5P Campus Chierngau\02 B-Plan\02 Entwurt\02 Begruendung-umweltbericht\Begr Campus Chiemgaul .docx
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Anlagen:

¯ Bericht zur erganzenden Bodenuntersuchung Guterhallenstral3e ehem. BayWa-Ge-
Iände, Bericht vom 05.05.2022, DAS Ingenieurburo für Bau- und Umwelttechnik,
Fürth

¯ Bericht zur erganzenden Bodenuntersuchurig Güterhallenstra6e ehem. DB-Gelände
südöstlich der Güterhallenstra6e, Bericht vom 14.06.2022, DAS Ingenieurburo für
Bau- und Umwelttechnik, Fürth

¯ spezielle artenschutzrechtliche Prufung zum Bebauungsplan Bildungscampus
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